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In Basel besteht ein sogenannter "Runder Tisch gegen häusliche Gewalt“. Für die Institutionen, die mit der 
Eindämmung der häuslichen Gewalt im engeren sowie weiteren Sinn beschäftigt sind, steht das Erreichen und 
Umsetzen von Rahmenbedingungen und Massnahmen, die häusliche Gewalt verhindern, im Vordergrund. Es 
arbeiten zahlreiche Stellen im Rahmen des Runden Tisches zusammen. Die Liste umfasst folgende Institutionen: 
Staatsanwaltschaft, Psycho-Soziale Dienste der Kantonspolizei, Zivilgericht, Strafgericht, Frauenhaus, Opferhilfe, 
Opfervertretung, Kinder- und Jugenddienst (KJD), Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Sozialhilfe, 
Migrationsamt, Rechtsdienst des Bereichs Bevölkerungsdienste und Migration, Männerbüro, Bewährungshilfe, 
Frauenklinik, Psychiatrie, Suchtberatung, Aliena (Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe). 

Ich bitte den Regierungsrat Auskunft zu erteilen,  

− wie viele Male sich der Runde Tisch in den Jahren 2014 und 2015 zu Sitzungen getroffen hat, 

− welche Synergien unter den beteiligten Institutionen konkret ausgebaut wurden,  

− welche "Meilensteine“ inhaltlich gesehen erreicht worden sind,  

− welche Verbesserungen und welche Gesetzgebungs- bzw. Verordnungserneuerungen durch den runden 
Tisch initiiert worden sind und  

− welche Kompetenzen der Runde Tisch für die Umsetzung der von ihm für nötig erachteten Massnahmen hat. 

Ebenfalls möchte ich den Regierungsrat anfragen, ob die Kompetenzen noch weiter ausgebaut werden könnten, 
wenn nicht ein Runder Tisch, sondern eine regierungsrätliche Kommission gegen häusliche Gewalt eingerichtet 
würde. 

Sibylle Benz Hübner  

 

 

 


